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l.
All emeine Vorschriften

§ 1 Firma, Sitz

1. Die Gesellschaft führt die Firma

YOC AG.

2. Sie hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens, Dauer der Gesellschaft

1. Gegenstand des Unternehmens ist das Mobile Marketing und Digital Marketing
sowie der Betrieb sonstiger mobiler und internetbasierter Applikationen und Ser-
vices.

2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeig-
net sind, den Geschäftszweck zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweignie-
derlassungen errichten und gleichartige Unternehmen in In- und Ausland grün-
den, solche erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 3 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

(2) Die Gesellschaft kann Informationen an die Aktionäre sowie an Intermediäre,
Vereinigungen von Aktionären und sonstige Dritte, soweit gesetzlich zulässig,
auch im Wege der Datenfernübertragung übermitteln. Gleiches gilt für die Über-
mittlung derartiger Informationen an die Aktionäre durch Intermediäre, Vereini-
gungen von Aktionären und sonstige Dritte.
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II.
Grundka ital und Aktien

§ 5 Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3. 476. 478, 00 (in Worten: Euro

drei Millionen vierhundertsechsundsiebzigtausend vierhundertachtundsiebzig).

Es ist eingeteilt in 3.476. 478 Stückaktien.

§ 6 Aktien, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

2. Die Form der Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen so-
wie von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen bestimmt
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

3. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.
Der Vorstand kann die Aktien der jeweiligen Anteilseigner in einer Sammeturkun-
de verbrieten. Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe von Gewinn-
anteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen.

4. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien ab-
weichend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden.

5. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 29. Juni 2026
(einschließlich) mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt EUR
1. 738. 239, 00 (in Worten: eine Million siebenhundertachtunddreißigtausend zwei-
hundertneununddreißig Euro) durch Ausgabe von bis zu 1.738.239 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/1).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien kön-
nen dabei auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im
Sinne von § 186 Abs. 5 S. 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Geneh-
migten Kapitals 2021/1 auszuschließen,
(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

(ii) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabepreis der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Ge-
Seilschaft nicht wesentlich unterschreitet; diese Ermächtigung gilt jedoch
nur mit der Maßgabe, dass der rechnerisch auf die unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegebenen Aktien ent-
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(iii)

(iv)

(v)

fallende Anteil am Grundkapital insgesamt die Grenze von 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft weder zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Genehmigten Kapitals 2021/1 noch - wenn dieser Betrag gerin-
ger ist - zum Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2021/1
überschreiten darf. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist
der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, (a) der auf Aktien
entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/1 auf-
grund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71
Abs. 1 Nr. 8 S. 5, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugs-
rechts veräußert werden; (b) der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von
Bezugsrechten oder in Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten
oder -pflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-
tionen dieser Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen") ausge-
geben werden, sofern die entsprechenden Schuldverschreibungen wäh-
rend der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/1 in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgegeben werden sowie (c) der auf Aktien entfällt,
die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/1 auf der Grund-
läge anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG aus-
gegeben werden;

soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldver-
Schreibungen, die von der Gesellschaft oder durch deren nachgeordnete
Konzernunternehmen ausgegeben werden, bei Ausübung des Wand-
lungs- bzw. Optionsrechts oder der Erfüllung einer Wandlungs- bzw. Opti-
onspfticht neue Aktien der Gesellschaft gewähren zu können sowie, so-
weit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten
bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandel-
Schuldverschreibungen oder Optionsschuldverschreibungen, die von der
Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgege-
ben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewäh-
ren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte
bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten als Aktionäre
zustünde;

im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittel-
baren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteili-
gungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf
den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen
gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften;

um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft aus-
zugeben.

6. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies um-
fasst auch den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe.
Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60
Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch
mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Ge-
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schäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen
Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Ge-
winn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchfüh-
rung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2021/1 und, falls das Genehmigte Kapital 2021/1 bis
zum 29. Juni 2026 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte,
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

7. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausga-
be von bis zu 1. 000.000 neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundka-
pitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/1). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber von Optionsrechten aus Opti-
onsschuldverschreibungen, die aufgrund Ermächtigung gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29. Oktober 2020 bis 28. August 2025 (einschließlich)
von der YOC AG oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die
YOC AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapi-
tals beteiligt ist, ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur inso-
weit durchzuführen, als von Options- oder Wandlungsrechten aus den vorge-
nannten Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch ge-
macht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt
werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt wer-
den. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorste-
hend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wand-
lungs- bzw. Optionspreis.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abwei-
chend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres
an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, der
Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung anstelle
des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals 2020/1 und nach Ablauf sämtlicher Options-
und Wandlungsfristen zu ändern.

III.
Vorstand

§ 7 Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands

Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Auch bei einem
Grundkapital von mehr als EUR 3. 000.000,00 kann der Vorstand aus einer Per-
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son bestehen.

2. Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgt
durch den Aufsichtsrat, der auch deren Zahl bestimmt Der Aufsichtsrat kann ei-
nen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des
Vorstands ernennen.

§ 8 Geschäftsführung, Innere Ordnung

Der Vorstand führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung
und seiner Geschäftsordnung, deren Erlass der Zustimmung des Aufsichtsrats
bedarf.

Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Be-
schluss anordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung be-
dürfen.

§ 9 Vertretung der Gesellschaft

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten.

Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass ein Vorstandsmitglied einzelvertre-
tungsbefugt ist, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Er kann
ferner einzelnen oder sämtlichen Vorstandsmitgliedern Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181, 2. Alt. BGB erteilen; § 112 AktG bleibt unberührt.

IV.
Aufsichtsrat

§10 Zusammensetzung und Amtsdauer

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

2. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt.
Hierbei ist das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzurechnen.
Eine Wiederwahl ist zulässig.

3. Gleichzeitig mit den Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für mehrere
bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie werden
nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats,
wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor
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Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nachfol-
ger bestellt ist.

Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt,
falls in der nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Er-
satzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung
dieser Hauptversammlung, anderenfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des
Ausgeschiedenen.

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt,
so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.
Soll die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats
das Ausscheiden eines nachgerückten Ersatzmitgliedes bewirken, bedarf der Be-
schluss über die Nachwahl einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen
Stimmen. War das infolge der Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für meh-
rere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Er-
satzmitglied wieder auf.

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat niederlegen. Mit Zustimmung des Vorsitzenden
des'Aufsichtsrats kann von der Einhaltung dieser Frist abgesehen werden. Die
Niederlegung muss durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter
Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgen. Das Recht zur
Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

§11 VorsitEender und Stellvertreter

Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer
der Gewählten oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Der
Stellvertreter hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrats,
wenn dieser verhindert ist.

Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amte aus, so
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des
Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 12 Einberufung

Der Aufsichtsrat soll im Regelfall einmal im Kalendervierteljahr, er muss zweimal
im Kalenderhalbjahr einberufen werden.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichts-
rats mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der
Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Versitzende diese Frist angemessen
verkürzen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, per E-Mail oder mit sonsti-
gen Telekommunikationsmitteln einberufen.
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3. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen, ist ein Tagesordnungs-
punkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen
werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichts-
rats mitgl ledern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom
Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu
widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst
wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht
widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben.

4.

6.

§13 Beschlussfassung

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden im Regelfall in Sitzungen gefasst. Schriftli-
ehe, telefonische, fernschriftliche oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Telekommu-
nikation durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungen sind zulässig, wenn
der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner Verhinderung, sein
Stellvertreter dies für den Einzelfall bestimmt. Ein Widerspruchsrecht der übrigen
Mitglieder des Aufsichtsrats hiergegen besteht nicht. Als Frist für die Stimmabga-
be gelten die in § 12 Abs. 1 der Satzung genannten Einberufungsfristen entspre-
chend.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung alle drei Mit-
gtiederteilnehmen.

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrats
dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche
Stimmabgaben überreichen fassen. Darüber hinaus können abwesende Auf-
sichtsratsmitglieder ihre Stimme auch während der Sitzung oder nachträglich in-
nerhalb einer vom Leiter der Sitzung zu bestimmenden angemessenen Frist
mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchli-
eher Tetekommunikationsmittel, insbesondere per Videozuschaltung, abgeben,
sofern kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht.

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas
anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder, falls dieser nicht an der Be-
schlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters den Ausschlag; das gilt
auch bei Wahlen. Die Art und Weise der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende.

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur
Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärun-
gen abzugeben und in Empfang zu nehmen.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften
anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

§ 14 Geschäftsordnung

DerAufsichtsrat setzt Im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung
selbst fest.
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§ 15 Ausschüsse

1 Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte
Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen
Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen.

2. Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen der §12 Abs. 2 und 3, §
13 Abs. 1, 3, 4, 6 sowie § 14 sinngemäß; die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
kann im Rahmen des Gesetzes Abweichendes anordnen. Bei Abstimmung und
bei Wahlen gibt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden des
Ausschusses den Ausschlag.

3. Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärungen gibt im
Namen des Ausschusses dessen Vorsitzender ab.

§16 Auslagen, Vergütung

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine
Vergütung zuzüglich eventueller Umsatzsteuer, die von der Hauptversammlung
festzusetzen ist. Die Gesellschaft kann auf eigene Kosten zugunsten der Aufsichts-
ratsmitglieder eine angemessene Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) ab-
schließen.

§ 17 Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen,
zu beschließen.

v.
Hau tversammlun

§ 18 Ort und Einberufung

2.

3.

4.

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis von
100 Kilometern davon oder in einer anderen deutschen Stadt mit mehr als 100.000

Einwohnern statt. Vorstehender Satz gilt nicht, wenn die hlauptversammlung als
virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder
vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.

in den gesetzlich

Die Einberufung muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die
Aktionäre sich zur Hauptversammlung anzumelden haben, bekannt gemacht werden.

Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat,
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(5)

(4)

die Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung des Jah-
resabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der
ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung
abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung
virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieses
Absatzes 5 in das Handelsregister der Gesellschaft.

§ 19 Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs
und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Im Übrigen gilt §121 Ab-
satz 7 Aktiengesetz.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür ist ein
^.ac-hvvTis"^ Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 Aktiengesetz
ausreichend. Der^Nachweis muss sich auf den gesetzlich bestimmten Zeitpunkt
beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Ad're'sse
rrn. -Tstens .s^ch!. Ta?e v.or der HauPtversammlung zugehen, wobei der Tag des

Zugangs und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Im Übrigen gilti 121
Absatz 7 Aktiengesetz.

Bei Fristen und Terminen nach den Bestimmungen des § 19 der Satzung, die von
der Hauptversammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung
nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder
einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag
kommt nicht in Betracht. Im Übrigen gilt § 121 Absatz 7 Aktiengesetz.

Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Ausnahme des Vorsitzenden der Hauptversammlung
(Versammlungsleiter), ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die
Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Ton Übertrag ung in den Fällen
gestattet, in denen das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der physischen Teilnahme am
Ort der Hauptversammlung verhindert ist, das Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im
Ausland hat, das Aufsichtsratsmitglied aufgrund rechtlicher Einschränkungen, eines
Aufenthalts im Ausland, oder eines notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland
oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der
Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die
Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre
"L-iRr ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.



-10a-

§ 20 Stimmrecht

1. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

2. Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.

3. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Der Vorstand der
Gesellschaft kann bestimmen, dass Vollmachten mittels elektronischer Medien
oder per Telefax erteilt werden können und die Art der Erteilung im Einzelnen re-
geln.

§ 21 Vorsitz in der Hauptversammlung

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats
oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied oder eine sonstige
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu bestimmte Person oder der Stetlvertre-
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ter des Aufsichtsratsvorsitzenden. Übernimmt keine der in vorstehendem Satz
genannten Personen den Vorsitz, so wird der Leiter der Versammlung durch
Hauptversammlung unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs bzw. Akti-
onärsvertreters gewählt.

2. Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge,
in der die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und
Weise der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeit-
lich angemessen beschränken,

3 Der Vorstand wird ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversamm-
lung auszugsweise oder vollständig zuzulassen.

2,

§ 22 Beschlussfassung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vor-
schreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Be-
schlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch
Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache Mehr-
heit des vertretenen Grundkapitals. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimm-
abgäbe. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht
erreicht, so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden
höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die
höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden der
Versammlung zu ziehende Los.

VI.
Rechnun sie un und Verwendun des Bilanz ewinns

§ 23 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen aufzustellen, zu prüfen und festzustellen.

§ 24 Rücklagen

1 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Be-
träge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstel-
len; sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel des
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen
Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie
nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

2. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist die Hälfte des Jah-
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resüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

3. Bei der Errechnung des gemäß Abs. 1 oder 2 in andere Gewinnrücklagen einzu-
stellenden Teils des Jahresüberschusses sind Beträge, die in die gesetzliche
Rücklage einzustellen sind und ein Verlustvortrag vorab abzuziehen.

§ 25 Verwendung des Bilanzgewinns

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestell-
ten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann auch eine andere als die in
§ 58 Abs. 3 S. 1 des Aktiengesetzes vorgesehen Verwendung bestimmen.

VII.
Schlussbestimmun en

§ 26 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so wird
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Satzung hierdurch nicht berührt.



Bescheinigung gemäß § 181 Abs. 1 AktG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der
YOC AG mit Sitz in Berlin mit dem Protokoll der Hauptversammlung über die

Satzungsänderung vom 2. Juli 2024 (meine UVZ-Nr. E 445/2024) und die unver-

änderten Bestimmungen mit dem zuletzt dem Handelsregister eingereichten voll-

ständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Berlin, den 5. Juli 2024

gez. Dr. Friedemann Eberspächer

Notar

L.S.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Berlin, den 05.07.2024

Dr. Friedemann Eberspächer, Notar


